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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1966

Norm

EisbG §11

Rechtssatz

Eine Entscheidung des BM f V u E über die Quali1kation einer Schienenbahn nach dem EisbG ist nur dann einzuholen,

wenn ein Verschulden eines Eisenbahnbediensteten in einem Verstoß gegen spezielle eisenbahnrechtliche

Bestimmungen erblickt werden könnte.
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